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A.  Aufgrund u.a. interner weiterer Abstimmungen mit den 
Sportvereinen wird das kleine Baufeld im Bereich des Kin-
derspielplatzes aufgehoben. Die hier bisher vorgesehenen 
Umkleide-, Dusch- und sonstigen Funktionsräume werden 
im westlichen Teilbereich der Sport- und Spielfläche unter-
gebracht. Die max. Grundfläche (GR) beträgt 200 m2 bei 
einer maximalen Zweigeschossigkeit. Zusätzlich wird eine 
textliche Festsetzung zur Regelung der zulässigen Nutzun-
gen aufgenommen: „Im Bereich des ausgewiesenen Bau-
fensters innerhalb der Fläche für Spiel- und Sportanalgen 
sind Anlagen für die Unterbringung von Duschen, Umklei-
den und sonstigen durch den Sportbetrieb benötigten Funk-
tionen zulässig. Der bestehende Kinderspielplatz bleibt im 
Übrigen somit erhalten. 
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B. Rücknahme der nördlichen Baugrenze an der Stadtbiblio-
thek. 
(Stellungnahme Nr. 2 Kreis Stormarn, Pkt. g.) 

 
 

C. Verkleinerung des „Baufensters“ am „42“ zum besseren 
Schutz und zum Erhalt der angepflanzten Ginkgos. 
(Stellungnahme Nr. 2 Kreis Stormarn, Pkt. j.) 
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D. Erhalt des Spitzahorns, westlich des Rathauses (in der ers-
ten Entwurfsfassung war der Spitzahorn nicht zum Erhalt 
festgesetzt. 
(Stellungnahme Nr. 2 Kreis Stormarn, Pkt. l.) 

 
 

E. Erhalt der beider Baumreihen westlich des „42“ – bisher 
war nur die innere Reihe von Großbäumen zum Erhalt ge-
sichert. 
(Stellungnahme Nr. 2 Kreis Stormarn, Pkt. l.) 
(Stellungnahme Nr. 22, Bürger/in B, Pkt. a.) 

 
 

F. Aufnahme einer textlichen Festsetzung zum Anpflanzen 
von 40 Bäumen im zukünftigen Stadt- und Freizeitpark. Be-
gründet insbesondere im Ausgleich für die entfallenden 
Bäume an der Manfred-Samusch-Straße 
(Stellungnahme Nr. 2 Kreis Stormarn, Pkt. m.) 
(Stellungnahme Nr. 16 NABU, Pkt. c.) 

Zusätzliche Textfestsetzung:  
„Im Bereich des zukünftigen Stadt- und Freizeitpark s sind insgesamt 40 einheimische 
und standortgerechte Laub- oder Obstbäume zu pflanz en und dauerhaft zu unterhal-
ten. Die in der Planzeichnung festgesetzten Bäume z um Anpflanzen können hierbei 
angerechnet werden.“ 
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G. Übernahme und Darstellung von bestehenden Lärmpegel-
bereichen (LPB) als „Beiplan) in der Planfassung des Be-
bauungsplans aufgrund der aktuellen lärmtechnischen Be-
gutachtung des Büros ISS. 
(Stellungnahme Nr. 2 Kreis Stormarn, Pkt. t.) 
 
 

 
H. Die zwingende Verwendung der entsprechenden Fassa-

denelemente mit den erforderlichen Schalldämm-Maßen (in 
Abhängigkeit zu den vorhandenen Lärmpegelbereichen) 
wird als zusätzliche Festsetzung in den Teil B „Text“ des 
Bebauungsplanes übernommen. 
(Stellungnahme Nr. 2 Kreis Stormarn, Pkt. t.) 
 

Zusätzliche Textfestsetzung:  
„Die Fassadenelemente sind in den erforderlichen Sc halldämm-Maßen, entsprechend 
der bestehenden Lärmpegelbereiche auszubilden“. 

I. Weitere Korrekturhinweise (tlw. nur mit Hinweischarakter) 
zum Aufbau und Formulierung von Festsetzungen 
(Stellungnahme Nr. 2 Kreis Stormarn, Pkt. w. ff.) 
 
 

Gleichrangigkeit der Fest setzung von Gemeinbedarfsflächen und Flächen für Sport 
und Spiel 
 
Konkreter Nutzungszulässigkeiten für das Baufenster  auf der Fläche für Sport und 
Spiel (Duschen, Umkleiden etc.) 
 
Präzisere Definition von flachgeneigten Dächern, nu nmehr flachgeneigte Dächer bis 
max. 15° Dachneigung 
 
Zusätzliche Nutzungsabgrenzung zwischen Stadtbiblio thek (als kulturelle Einrichtung) 
und dem Rathaus (als öffentliche Verwaltung) 
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J. Aufnahme von Leitungsrechten zugunsten der Stadtbetrie-
be Ahrensburg (bestehende Schmutzwasserkanalisation 
mit einem Leitungsrecht von 5,0 m Breite). Dadurch ver-
schieben sich die Baufenster des zukünftigen Peter-
Rantzau-Hauses und des südlich gelegenen Baufeldes ge-
ringfügig nach Nordwesten. 
(Stellungnahme 5.1 Stadtbetriebe Ahrensburg, Pkt. a) 
 
 
Rot = Lage der Schmutzwasserleitung bzw. des Leistungs-
rechts zugunsten der Stadtbetriebe Ahrensburg 
Blau = leicht modifizierte Lage der Baugrenzen der drei 
neuen Baufelder 

 
 
 
 

Aufgrund der Vielzahl von kleinen und kleinsten Änd erungen aufgrund der Abwägungsvorschläge zu den ein gegangenen 
Stellungnahmen, wird empfohlen eine erneute Öffentl ichkeitsbeteiligung (öffentliche Auslegung) und Beh ördenbeteiligung 
durchzuführen, um diese letztendlich in den Bebauun gsplan übernehmen zu können. 
 
Für die drei neuen Baufelder (u.a. auch für das Pet er-Rantzau-Haus) sowie für den neuen Stadt- und Fre izeitpark wird auf-
grund der Anregungen, die hier nicht die Grundzüge der Planung berühren, die Vorweggenehmigungsreife n ach § 33 BauGB 
angenommen. Weiteren Entwicklungen und Bearbeitunge n im Rahmen von Baugenehmigungsvorgängen steht somi t der Ver-
fahrensstand des Bebauungsplanes nicht im Wege. 
 
 


